
tensteinischen Gesetzgebung an das Binnenmarktrecht festzustellen, die
wirtschaftlichen Auswirkungen abzuschätzen und politisch tragbare
Lösungen vorzubereiten.

Der Landtag wurde zweimal während der Sondierungs- und Ver-
handlungsphase mittels schriftlicher Berichte über den integrationspoli-
tischen Schritt informiert.

Auch das liechtensteinische Verhandlungsteam konnte sukzessive
die Arbeit bereits während der Sondierungsphase aufnehmen und so die
Verhandlungsleitung entlasten.

In Anbetracht der beschränkten Ressourcen und der sensiblen
Lage als kleinster und nur langsam voll integrierter Partner wurde
Zurückhaltung bei den Verhandlungsdiskussionen geübt und nur dann
interveniert, wenn für das Land wichtige Interessen vorlagen. Diese
Zurückhaltung galt insbesondere bei der Gestaltung der EWR-Entschei-
dungsmechanismen. Weiters beschränkte man sich auf die für Liechten-
stein wichtigen Interessen, um diese dafür eindrücklicher bei den Brüs-
seler Verhandlungspartnern zu hinterlegen. Zu viele Verhandlungs-
stränge gaben der anderen Seite die Möglichkeit, die Themen selbst zu
priorisieren.

Sensible Verhandlungsmaterien

Bei den Tausenden in den EWR zu übernehmenden Rechtsakten gab es
eine Vielzahl anzupassender oder zu erlassender liechtensteinischer
Gesetze sowie Probleme politischer Akzeptanz bei einzelnen zu über-
nehmenden Regeln. Grösstenteils war absehbar, dass die notwendigen
Gesetzgebungen fristgerecht vor Inkrafttreten des Abkommens verab-
schiedet werden könnten. Bei einer Reihe von Rechtsakten waren Über-
gangsfristen für deren spätere Anwendbarkeit zu beantragen. Auch
mussten einige Sonderregeln für Liechtenstein aufgrund seiner geringen
Dimensionen oder den Sonderbeziehungen zur Schweiz argumentiert
werden. Es sei hier nicht eine Übersicht all dieser Verhandlungsfragen
gegeben, sondern es werden nur einige besonders verhandlungsrelevante
Materien herausgegriffen.
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